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• Rechtliche Grundlagen
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Ausgangspunkt
Arbeitnehmerin stellt fest, sie ist schwanger

• Arbeitnehmerin
• Mitteilung an den 

Arbeitgeber – incl. 
voraussichtlicher 
Geburtstermin 

• Arbeitgeber(in)
• Mitteilung an die 

zuständige 
Aufsichtsbehörde



Was interessiert den Arbeitgeber ?

• Kündigungsschutz
• Beschäftigungsverbote
• Gestaltung des Arbeitsplatzes

• Rechtliche Grundlagen:
• Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen 

Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG)
• Mutterschutzrichtlinienverordnung 

(MuSchRiV)



Kündigungsverbot

• Die Kündigung gegenüber einer Frau 
während der Schwangerschaft und bis 
zum Ablauf von vier Monaten nach der 
Entbindung ist unzulässig, wenn dem 
Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die 
Schwangerschaft oder Entbindung 
bekannt war oder innerhalb zweier 
Wochen nach Zugang der Kündigung 
mitgeteilt wird ...  (§ 9, MuSchG)



Beschäftigungsverbote 1

• 6 Wochen vor der Entbindung
• Bis 8 Wochen nach der Entbindung 

(Mehrlingsgeburt: 12 Wochen,
Ausnahmen: vorzeitige Geburt, Frühgeburt)

• Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt 
werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis 
Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind 
bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist. 
(§ 3 MuSchG)



Beschäftigungsverbote 2

• Schwere körperliche Arbeiten
• Schädliche Einwirkungen von 

gesundheitsgefährdenden Stoffen oder 
Strahlen, von Staub, Gasen oder 
Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, 
von Erschütterungen oder Lärm

• Akkordarbeit



Beschäftigungsverbote 3

• Werdende und stillende Mütter dürfen 
nicht mit Mehrarbeit, nicht in der Nacht 
zwischen 20 und 6 Uhr und nicht an 
Sonn- und Feiertagen beschäftigt 
werden. 



Stillende Mütter

• Stillenden Müttern ist auf ihr Verlangen 
die zum Stillen erforderliche Zeit, 
mindestens aber zweimal täglich eine 
halbe Stunde oder einmal täglich eine 
Stunde freizugeben. 

• Durch die Gewährung der Stillzeit darf 
ein Verdienstausfall nicht eintreten. 



Gestaltung des Arbeitsplatzes

• Sitzmöglichkeiten, wenn eine gehende oder 
stehende Beschäftigung ausgeübt wird

• Kurze Unterbrechungsmöglichkeiten bei 
sitzender Beschäftigung



Pflichten des Arbeitgebers

• Beurteilung der Arbeitsbedingungen
• Zweck der Beurteilung ist es, 
• 1. alle Gefahren für die Sicherheit und 

Gesundheit sowie alle Auswirkungen auf 
Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen 
Arbeitnehmerinnen abzuschätzen und 

• 2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu 
bestimmen. 



Besondere Gefährdungen für 
Schwangere und Stillende

• Sehr giftige, giftige, gesundheitsschädliche oder in 
sonstiger Weise den Menschen chronisch 
schädigende Gefahrstoffe, wenn der Grenzwert 
überschritten wird;

• Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse, die ihrer 
Art nach erfahrungsgemäß Krankheitserreger 
übertragen können, wenn sie den 
Krankheitserregern ausgesetzt sind; 

• Krebserzeugende, fruchtschädigende oder 
erbgutverändernde Gefahrstoffe



Welche Stoffeinteilungen gibt es?

• Krebserzeugend
• Erbgutverändernd
• Fortpflanzungsgefährdend

- Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit
- Fruchtschädigend (entwicklungsschädigend)  

• Zusammengestellt in der TRGS 905
TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe



Liste krebserzeugender, erbgutverändernder 

oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe

Stoffidentität Bewertung
des AGS

Bezeichnung EWG-Nr.
CAS-Nr.

K M RF RE Hin-
weise

1-Allyloxy-2,3-
epoxypropan

203-442-4
106-92-3

2 - 3 - a(Xn),b

Anilin 200-539-3
62-53-3

3 3 - - a(K3),b



Darstellung in der MAK-Liste



Gruppe A
Ein Risiko der Fruchtschädigung ist sicher nachgewiesen. Bei Exposition 
Schwangerer kann auch bei Einhaltung des MAK-Wertes und des BAT-
Wertes eine Schädigung der Leibesfrucht auftreten.

Beispiel: (Methylquecksilber) 

Gruppe B
Nach dem vorliegenden Informationsmaterial muss ein Risiko der 
Fruchtschädigung als wahrscheinlich unterstellt werden. Bei Exposition 
Schwangerer kann eine solche Schädigung auch bei Einhaltung des 
MAK-Wertes und des BAT-Wertes nicht ausgeschlossen werden.

Beispiel: Schwefelkohlenstoff

Fruchtschädigende Arbeitsstoffe



Gruppe C 
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes 
und des BAT-Wertes nicht befürchtet zu werden.

Beispiel: Toluol, Ethanol u.a.

Gruppe D
Eine Einstufung in eine der Gruppen A-C ist noch nicht möglich, weil die 
vorliegenden Daten wohl einen Trend erkennen lassen, aber für eine 
abschließende Bewertung nicht ausreichen.

Beispiel: Anilin u.a.

Fruchtschädigende Arbeitsstoffe



Zusammenfassung 

• Es gelten besondere Schutzbestim-
mungen für werdende Mütter und 
Stillende.

• Der Arbeitgeber ist zur Beachtung und 
Umsetzung dieser Schutzbestim-
mungen verpflichtet.



Nützliche Links

• Sehr gute Sammlung von Gesetzestexten, 
Verordnungen etc.

• http://www.lfas.bayern.de/

• Sammlung von Formblättern
• http://www.berlin.de/LAGetSi/Themen/18119.html






